
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Allgemeines
Die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung 
mit unseren Kunden. Der Käufer erkennt sie für den vorliegenden Vertrag und auch für alle 
zukünftigen Geschäfte als für ihn verbindlich an. Jede abweichende Vereinbarung bedarf 
unserer schriftlichen Bestätigung. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eigener 
Einkaufsbedingungen. Diese werden auch nicht durch unser Schweigen oder durch unsere 
Lieferung Vertragsinhalt.

II. Angebote und Lieferung
1. Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Die zu unserem Angebot gehörigen Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, 
soweit diese nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2. Werden wir an der rechtzeitigen Vertragserfüllung durch Beschaffungs-, Fabrikations- oder 
Lieferstörungen – bei uns oder unseren Zulieferanten – behindert, z. B. durch Energiemangel, 
Verkehrsstörungen, Streik, Aussperrung, usw., verlängert sich die Lieferfrist angemessen. 

3. Der Käufer kann vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er uns nach Ablauf der verlängerten 
Frist schriftlich eine angemessene Nachfrist setzt. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen, 
wenn wir nicht innerhalb der Nachfrist erfüllen.

4. Wird uns die Vertragserfüllung aus den in Absatz 2 genannten Gründen ganz oder teilweise 
unmöglich, so werden wir von unserer Lieferpflicht frei.

5. Von der Behinderung nach Absatz 2 und der Unmöglichkeit nach Absatz 3 werden wir 
den Käufer umgehend verständigen. 

6. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzögerung der Lieferung und statt der Lei-
stung sind auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Lieferung nach Maßgabe von 
Ziffer VII ausgeschlossen. Ist der Käufer mit der Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug, 
sind wir berechtigt, Lieferungen zurückzuhalten, ohne zum Ersatz eines etwa entstehenden 
Schadens verpflichtet zu sein. 

7. Zu Teillieferungen sowie Teilberechnungen, ebenso zu angemessenen Mehr- oder Min-
derlieferungen, sind wir berechtigt.

III. Preis und Zahlung
1. Die Berechnung erfolgt, sofern hierüber keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, zu 
den am Tage der Lieferung geltenden Nettopreisen zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in der 
jeweiligen Höhe. Ist nichts Abweichendes vereinbart, erfolgt die Rechnungsstellung in Euro.

2. Abreden und sonstige Vergünstigungen verlieren ihre Wirksamkeit im Falle der Zahlungs-
einstellung des Käufers oder ergebnisloser Zwangsvollstreckung gegen ihn.

3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Wir können 
jedoch die Lieferung auch von sofortiger Zahlung abhängig machen. Davon abweichende 
Zahlungskonditionen werden mit einer gesonderten Vereinbarung geregelt.

4. Wir behalten uns vor, über die Hereinnahme von Wechseln und Schecks von Fall zu Fall 
zu entscheiden. Sie erfolgt nur erfüllungshalber. Eine Gutschrift erfolgt unter dem Vorbe-
halt der Rückbelastung bei Nichteinlösung. Für Wechsel berechnen wir die banküblichen 
Einzugs- und Diskontspesen. Eine Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder für rechtzeitigen 
Protest übernehmen wir nicht.

5. Für den Fall, dass der Käufer in Zahlungsverzug gerät, ein Wechsel oder Scheck nicht 
termingemäß eingelöst wird oder in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Ver-
schlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, können wir die gesamte 
Forderung – auch wenn hierfür Wechsel oder Schecks gegeben sind – sofort fällig stellen.

6. Zur Entgegennahme von Zahlungen sind nur Personen mit unserer schriftlichen Inkasso-
vollmacht unter Verwendung unserer Quittungsvordrucke berechtigt.

7. Der Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn es auf selbigem 
Vertragsverhältnis beruht. Zu einer Aufrechnung ist er nur berechtigt, wenn wir die Gegen-
forderung anerkannt haben oder diese rechtskräftig festgestellt worden ist. 

8. Wir dürfen unsere Forderungen jederzeit gegen Forderungen des Käufers gegenüber anderen 
der Firmengruppe zugehörigen Unternehmen aufrechnen.

9. Es bestehen Vereinbarungen, aus denen sich nachträgliche Minderungen des Entgelts 
ergeben können. (§ 31 Abs. 1 UStDV).

IV. Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur Bezahlung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen 
aus unserer Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Hierzu gehören auch 
bedingte Forderungen.

2. Im Falle einer Verbindung, Vermengung oder Verarbeitung der Vorbehaltsware im Sinne 
der §§ 947, 948 und 950 BGB mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, steht uns ein 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache zu. Der Miteigentumsanteil bestimmt sich nach dem 
Verhältnis des Rechnungswertes einschließlich Umsatzsteuer der von uns gelieferten Sache 
zum Wert der übrigen damit verbundenen oder verarbeiteten Sache. Der Käufer verwahrt 
die Sache unentgeltlich für uns.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb, und zwar 
gegen sofortige Zahlung oder unter Eigentumsvorbehalt, veräußern; zu anderen Verfügungen, 
insbesondere zur Sicherungsübereignung und zur Verpfändung, ist er nicht berechtigt.

4. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware 
(Weiterverkaufspreis einschließlich Umsatzsteuer) – einschl. der entsprechenden Forderungen 
aus Wechseln mit allen Nebenrechten an uns ab. Das gleiche gilt für seine Forderungen aus 
dem Weiterverkauf von Waren, an denen uns Miteigentumsanteile gemäß Absatz 2 zustehen. 
Die Abtretung erstreckt sich in diesem Falle auf den Teil des Weiterverkaufspreises der betref-
fenden Waren einschließlich Umsatzsteuer, der unserem Miteigentumsanteil gemäß Absatz 
2 entspricht. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns 
nicht gehörenden Waren, zu einem Gesamtpreis verkauft wird, erfolgt die Abtretung nur in 
Höhe des Betrages, den wir dem Käufer für die mitveräußerte Vorbehaltsware einschließlich 
Umsatzsteuer berechnet haben.

5. Für den Fall, dass die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrent 
aufgenommen werden, tritt der Käufer hiermit bereits auch seine Forderung aus dem Konto-
korrent gegenüber seinem Kunden ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Weiterverkaufspreises 
der Vorbehaltsware einschließlich Umsatzsteuer.

6. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuzie-
hen. Eine Abtretung oder Verpfändung dieser Forderungen ist nur mit unserer schriftlichen 
Zustimmung zulässig. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflich-
tungen, die aus der Vereinbarung des Eigentumsvorbehaltes resultieren, nicht nach, hat der 

Käufer auf unser Verlangen die Schuldner von der Abtretung schriftlich zu benachrichtigen, 
uns alle Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und zu übersenden sowie Wechsel 
zu übertragen. Zu diesem Zweck hat der Käufer uns ggf. Zutritt zu seinen diesbezüglichen 
Unterlagen zu gewähren.

7. Bei Vorliegen der in Absatz IV Satz 3 genannten Umstände hat uns der Käufer Zutritt 
zu der noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsware zu gewähren, uns eine genaue 
Aufstellung der Ware zu übersenden, die Ware auszusondern und nach erfolgtem Rücktritt 
an uns herauszugeben.

8. Übersteigt der Wert dieser Sicherung die Höhe unserer Forderung um mehr als 20 %, werden 
wir insoweit die Sicherung nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufers freigeben.

9. Der Käufer hat uns den Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen 
Forderungen sofort schriftlich mitzuteilen und uns in jeder Weise bei der Intervention zu 
unterstützen.

10. Die Kosten für die Erfüllung der vorgenannten Mitwirkungspflichten bei der Verfolgung 
aller Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sowie alle zum Zweck der Erhaltung und Lagerung 
der Ware gemachten Verwendungen trägt der Käufer.

11. Im Falle eines Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Käufers haben wir das Recht, durch schriftliche Erklärung vom Vertrage zurückzutreten, sofern 
unsere Forderungen noch nicht beglichen sind.

V. Verpackung und Versand 
Die Verpackung erfolgt nach fach- und handelsüblichen Gesichtspunkten. Sonderverpackung 
und Spezialverpackung werden zum Selbstkostenpreis berechnet. 

Für bestimmte transportempfindliche Artikel wird, soweit erforderlich, Spezialverpackung 
in Rechnung gestellt und nach unverzüglicher frachtfreier Rücksendung voll bzw. teilweise 
gutgeschrieben.

Soweit der Käufer eine besondere Versandart ausdrücklich wünscht, behalten wir uns vor, 
ihm die uns etwa entstehenden Mehrkosten zu berechnen.

VI. Gefahrenübergang und Entgegennahme
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und 
zwar auch   dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. die 
Versendungskosten, Anfuhr oder Einweisung übernommen haben. Verzögert sich der Versand 
infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der 
Versandbereitschaft ab auf den Besteller über. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn 
sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 
VII entgegenzunehmen. 

VII. Haftung für Mängel der Lieferung
Für Mängel der Lieferung haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet        
VII, 4 wie folgend:

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserem billigen Ermessen auszubessern 
oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstan-
des – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Materialien oder mangelhafter 
Ausführung – als unbrauchbar oder in Ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt 
herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. 
Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Unsere Haftung endet mit Ablauf von 4 Wochen 
nach Lieferung des Vertragsgegenstandes. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich 
unsere Haftung auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des 
Fremderzeugnisses zustehen.

2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen 
Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf 
der Gewährleistungsfrist, soweit der Gesetzgeber nichts anderes vorschreibt. 

3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstan-
den sind. Ungeeignete oder unsachgemäße Versendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetrieb-
setzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische 
oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

4. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen 
und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen 
der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, 
wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels im 
Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu 
lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.

5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten 
tragen wir – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des 
Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Im übrigen trägt der Besteller die Kosten.

6. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne unsere vorherige         
Genehmigung vorgenommene Änderung oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für 
die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

7. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, 
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen.

VIII. Auslandsgeschäfte
Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

IX. Wirksamkeit
Sollten einzelne dieser Bedingungen – gleich aus welchem Grund – nicht zur Anwendung 
gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Auch 
der Kaufvertrag bleibt bei Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen sonstigen Bedingungen 
verbindlich.

X. Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 
Vollkaufmann, eine juristische Person des Öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz        
(Westerau) zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
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